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PRAMBEL

Die Gemeinde Untermeitingen erlsst aufgrund der 55 2, 9 und 10 des Baugesetzbuches
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. IS. 3634), des Art. 81
der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (BayBO.
GVBI S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt gendert durch 5 1 Abs. 156 der Verordnung vom
26.03.2019 (GVBI. S. 98), sowie des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GO, GVBI S. 796, BayRS 2020-1-1-l),
folgenden

Bebauungsplan
Nr. 51 Lechpark“

als Satzung.

Für den Geltungsbereich gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), sofern die nachfolgenden
Festsetzungen nichts anderes bestimmen.

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 51 Lechpark“ der Gemeinde Unter-
meitingen gilt der von dem Büro OPLA — Bürogemeinschaft für Ortsplanung & Stadt-
entwicklung ausgearbeitete Bebauungsplan. Die Planzeichnung hat nur im Zusammenhang
mit den Festsetzungen des Textteils Gültigkeit.

Der Bebauungsplan besteht aus:

A) Planzeichnung im M 1: 1.000 in der Fassung vom 25.07.2019 mit:
— Festsetzungen durch Planzeichen
— Hinweisen und nachrichtlichen bernahmen durch Planzeichen
— Verfahrensvermerken

B) Textliche Festsetzungen in der Fassung vom 10.10.2019 mit:
— Textlichen Hinweisen und nachrichtlichen bernahmen

Beigefügt sind:
C) Begründung & Umweltbericht in der Fassung vom 10.10.2019

— Schalltechnische Untersuchung LAO3-025-GO8-01 der Bekon Lrmschutz & Akustik GmbH
(Augsburg) in der Fassung vom 17.04.2019

— Auswirkungsanalyse zur Revitalisierung des Lechparks in 86836 Untermeitingen der BBE
Handelsberatung GmbH (München) in der Fassung vom 03.04.2018
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

51 ART DER BAULICHEN NUTZUNG
gem. 5 9Abs. 1 Nr. 1 BauGB

(1) Sonstiges Sondergebiet (SO)
gem. 5 11 BaUNVO

1. Der in der Planzeichnung mit SO gekennzeichnete Bereich wird als Sonstiges
Sondergebiet (80) mit der Zweckbestimmung Einkaufszentrum / Hotel" im Sinne
des @ 11 BauNVO festgesetzt.

2. Im SO 1 ist ein großflchiges Einkaufszentrum mit einer Verkaufsflche (VK) von
insgesamt max. 5.499 m2 zulssig. Die zulssige Gesamtverkaufsflche darf sich
wie folgt auf die folgenden Sortimentsbereiche aufteilen:
a) Lebensmittel VK max. 2.350 m2

b) Drogerie- und Parfümware (Drogeriemarkt) VK max. 320 m2

0) Bekleidung (Fachmrkte) VK max. 1.950 m2

d) Bettwaren / Heimtextilien (Fachmarkt) VK max. 255 m2

e) Sport- und Campingartikel VK max. 230 m2

f) Schuhe VK max. 210 m2

9) Papier, Schreibwaren, Bürobedarf VK max. 100 rn2

h) Spielwaren VK max. 100 m2

i) Mbel VK max. 2.750 m2

(davon 2.470 m2 Kernsortiment des sonstigen Bedarfs
und 280 m2 des innenstadtrelevanten Randsortiments)

]) Glas, Porzellan, Keramik, Geschenkartikel (Fachgeschft) VK max. 120 m2

k) Elektrowaren VK max. 460 m”
|) Optiker VK max. 100 m2

m) Uhren, Schmuck VK max. 100 m2

n) Lederwaren VK max. 100 m2

Hinweis: Aufgrund der maximal zulssigen Gesamtverkaufsflche von 5.499 m2

knnen nicht alle sortimentsbezogenen Verkaufsflchenobergrenzen voll
ausgeschpft werden.

3. Im SO 1 sind über die Zulssigkeiten gem. 5 1 Abs. 1 Nr. 2 hinaus auch noch
folgende Nutzungen zulssig:
a) Sonstige nicht strende Gewerbebetriebe außer Einzelhandel mit einer Ge-

schoßflche von max. 1.896 m2.

b) Diskotheken mit einer Geschoßflche von max. 1.600 m2.

0) Schank- und Speisewirtschaften.

4. Im SO 2 sind ausschließlich Betriebe des Beherbergungsgewerbes zulssig.

OPLA — Bürogemeinschaft für Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg
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52 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG
gem. 5 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

(1) Grund- und Geschossflchenzahl
gem.16,5 17, 5 19 und 5 20 BauNVO

1. Die in der Planzeichnung eingetragenen Grund- und Geschoßflchenzahlen
gelten als Hchstgrenzen.

2. Die zulssige Grundflchenzahl darf durch Garagen und Stellpltze mit Ihren
Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des 5 14 BauNVO und baulichen Anlagen
unterhalb der Gelndeoberflche, durch die das Baugrundstück lediglich
unterbaut wird, bis zu 15 % überschritten werden (5 19 Abs. 4 BauNVO).

(2) Zahl der Vollgeschoße und Hhe baulicher Anlagen
gem. 516 und 5 18 BauNVO

1. Die im Bebauungsplan eingetragenen Zahlen der Vollgeschoße ll / V (Zahl ohne
Kreis) gelten als Hchstgrenze.

2. Die hchstzulssige Gebudehhe betrgt 15,0 m.

3. Unterer Bezugspunkt für die Hhe baulicher Anlagen (hchstzulssige Gebude-
hhe) ist die Oberkante Rohfußboden (OK RFB) des Erdgeschosses (EG), ge-
messen in der Gebudemitte. Die OK RFB EG darf max. 0,3 m über der Oberkante
Fahrbahndecke der Lagerlechfelder Straße liegen.

4. Oberer Bezugspunkt für die Gebudehhe ist der hchste Punkt der ußeren
Dachhaut bzw. mit der Oberkante Attika.

5 3 BAUWEISE, GRENZABSTNDE
gem. 5 9 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 23 BauGB

(1) Bauweise
gem. 5 22 BauNVO

1. Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Es gelten die Grundstze der
offenen Bauweise mit der Maßgabe, dass Gebude mit einer Lnge von bis zu
125 m zulssig sind.

2. Bei Gebuden über 90 m Gesamtlnge ist die Fassade optisch zu gliedern.

(2) Abstandsflchen, Abstandsregelung
gem. 5 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB

1. Die Tiefe der Abstandsflchen wird gem. 5 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB auf 0,5 H
festgesetzt.

OPLA — Bürogemeinschaft für Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg
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; 4 BERBAUBARE GRUNDSTCKSFLCHEN
gem. 5 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und 512,514 und 5 23 BauNVO

(1) Die max. überbaubaren Grundstücksflchen sind durch Baugrenzen festgesetzt.
Für Ausstellungsrume, Eingangsvorbauten, usw. darf die Baugrenze zur Straße
hin ausnahmsweise um bis zu 2,0 m überbaut werden, jedoch nicht innerhalb des
festgesetzten Sichtdreieckes.

5 5 GESTALTUNGSFESTSETZUNGEN
gem. 5 9 Abs. 4 BauGB und Art. 81 BayBO

(1) Dachformen

1. Für die Hauptgebude sind folgende Dachformen zulssig:
a) Satteldach
b) Pultdach
c) Flachdach

2. Nebengebude sind mit Dachformen entsprechend der Hauptgebude auszu-
führen.

(2) Fassadengestaltung und Dacheindeckung

1. Grelle und leuchtende Farben (RAL 1016, 1026, 2005, 2007, 3024, 3026, 4000,
6032, 6037 und 6038) sowie dauerhaft reflektierende Materialien sind für
Fassadengestaltung und Dacheindeckungen nicht zulssig.

(3) Einfriedungen

1. Die Einfriedungen zu den ffentlichen Straßen dürfen mit einer Hhe von 1,5 bis
2,0 m ausgeführt werden.

2. Ausnahmsweise sind auch hhere Einfriedungen zulssig, wenn betriebliche
Belange dies erfordern.

(4) Werbeanlagen

1. An Gebudefassaden angebrachten Werbeanlagen sind zulssig. Die Oberkante
der Werbeanlagen darf die Wandhhe der Gebude nicht überschreiten und in
der Flche max. 15 % der jeweiligen Fassade einnehmen. Die Flche des
Reklamefeldes (Schriftfeld) darf eine Hhe von 2,5 m nicht überschreiten.

2. im Plangebiet ist eine freistehende Werbeanlage (z.B. Pylon) mit einer Maximal-
hhe von 10,0 m zulssig.

OPLA — Bürogemeinschaft für Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg
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Nicht zulssig sind:
a) Blinkende Blitzeffekte bei Leuchtwerbeanlagen,
b) Werbeanlagen mit bewegten Schriftbndern oder hnlichen Lichteffekten,

wie Blink—, Wechsel- und Reflexbeleuchtung,
c) Werbeanlagen mit grellen oder blendenden Lichtern,
d) Werbeschilder, die bis in den Straßenraum hinein auskragen.

4. Es sind ausschließlich solche Werbeanlagen zulssig die unter 5 5 Abs. 4 Nr. 1

und Nr. 2 dieser Textlichen Festsetzungen aufgeführt sind.

5 6 ABGRABUNGEN UND AUFSCHTTUNGEN
gem. 5 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB

(1) Gelndevernderungen sind über den Bestand hinaus nicht zulssig.

57 GRNORDNUNG
gem. 5 9 Abs.1 Nr. 2 und Nr. 25 BauGB

(1) Private Grundstücksflchen
gem. 5 9 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 25 BauGB

1. Die Grundstücksflchen zwischen Straßenbegrenzungslinie und Baugrenze sind,
soweit sie nicht für Zufahrten, Zugnge und Ausstellungsbereiche in Anspruch
genommen werden, als Grünpflanzflchen auszuführen. Die Grünpflanzflche
wird mit einer 3-reihigen Pflanzung im dichten Verband (Pflanzabstand 1,0 x 1,0
rn) bepflanzt. Dabei ist im Mittel alle 15 m ein Baum der |. Ordnung gemß
nachfolgender Artenliste zu pflanzen (siehe 5 8 Abs. 2).

2. Zusammenhngende Parkflchen sind mit großkrnigen Bumen |. Ordnung zu
bepflanzen. Pro 200 m2 Parkflche ist ein großkrniger Baum zu pflanzen.

3. Mindestens 10 % der Baugrundstücke sind als Grün-/Pflanzflchen zu gestalten.

4. Formhecken sind entlang der Verkehrsflchen nicht zulssig.

5. Befestigte Flchen, insbesondere Stellflchen für Kfz sind so weit wie mglich mit
versickerungsfhigen Belgen (z.B. Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserge-
bundene Decke) auszustatten.

(2) Artenliste
gem. 5 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

1. Für die Pflanzungen sind nur Gehlze aus nachfolgender Auswahlliste zulssig.
Vom Pflanzgebot ausgenommen sind Zu- und Abfahrtsbereiche sowie
Sichtdreiecke.
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(3)

58

Bume |. Ordnung, Pflanzgrße/Stammumfang 20/25 cm (Pflanznamen dt. lbot.):
a) Spitzahorn Acer platanoides
b) Winterlinde Tilia cordata
c) Esche Faxinus excelsior
d) Eiche Quercus robur

Kleinbume, Pflanzqualitt 3 x verpflanzt (Pflanznamen dt. I bot.):
a) Hainbuche Carpinus betulus
b) Eberesche Sorbus aucuparia
c) Feldahorn Acer campestre

Strucher, Pflanzgrße 100/125 cm (Pflanznamen dt. I bot.):
a) Hartriegel Cornus sanguinea
b) Liguster Ligustrum vulgare
c) Heckenkirsche Lonicera xylosteum
d) Schneeball Viburnum Iantana
e) Hasel Cory/us avellana
f) Schlehe Prunus spinosa
g) Pfaffenhütchen Euonymus europaeus
h) Faulbaum Rhamnus frangula

Erhaltung von Bumen, Struchern und sonstigen Bepflanzungen I Pflege-
maßnahmen
gem. 5 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Die bestehenden Bume und Strucher innerhalb des Sondergebiets sowie im
Bereich des Straßenraumes sind vom Grundstückseigentümer dauerhaft zu
erhalten, im Wuchs zu frdern, zu pflegen und vor Zerstrung zu schützen.
Ausgefallene Pflanzungen sind artgleich entsprechend der bestehenden
Pflanzenqualitten zu ersetzen. Die Nachpflanzungen haben auf den gegebenen
Standorten sptestens in der folgenden Vegetationsperiode zu erfolgen.

IMMISSIONSSCHUTZ

(1)

gem. 5 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Zulssige Lrmemissionen nach der DIN 45691:2006-12 nach 5 1 Abs. 3
BauNVO
Zulssig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerusche die in der
folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach der DIN
45691:2006-12 "Geruschkontingentierung" weder tags noch nachts überschreiten.

Hinweis: Nach der TA Lrm, der DIN 18005 und der DIN 45691 erstreckt sich der
Tagzeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und der Nachtzeitraum von 22:00
Uhr bis 06:00 Uhr.

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A):
SO-1 tags LEK = 60 dB(A) nachts LEK = 45 dB(A) Flchengrße = 13.440 rn2

SO-2 tags LEK = 60 dB(A) nachts LEK = 45 dB(A) Flchengrße = 2.213 rn2

OPLA — Bürogemeinschafl für Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg
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(2)

(3)

Die Berechnungen sind mit einer Nachkommastelle genau durchzuführen.
Die Prüfung der Einhaltung der Emissionskontingente erfolgt für Immissionsorte
außerhalb des Plangebietes nach der DIN 45691 :2006-12, Abschnitt 5.
Erstreckt sich die Betriebsflche eines Vorhabens über mehrere Teilflchen, so ist
dieses Vorhaben dann zulssig, wenn der sich ergebende Beurteilungspegel nicht
grßer ist als die Summe der sich aus den Emissionskontingenten ergebenden
Immissionskontingente.
Die Emissionskontingente dürfen nur für eine Anlage oder einen Betrieb herange-
zogen werden.
Als Bezugsflche ist die in der Planzeichnung als Sondergebiet inklusive der
Anpflanzflche dargestellte Flche heranzuziehen.
Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des
Bebauungsplans, wenn der Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert an den
maßgeblichen lmmissionsorten um mindestens 20 dB unterschreitet.
Als Einfallswinkel ist von 360 Grad auszugehen.

Hinweis: Bei der Neuerrichtung und nderung von Bauvorhaben bzw. im
Genehmigungsverfahren und Genehmigungsfreistellungsverfahren ist mit
der Bauaufsichtsbehrde die Vorlage eines Lrmschutzgutachtens auf
Basis der Ermchtigung der BauVor!V abzustimmen.

Baulicher Mindestschallschutz zum Schutz vor Fluglrmeinwirkungen im
Sinne von 5 9, Abs. 1, Nr. 24 BauGB
Innerhalb der Fluglrmzone C müssen die Bauteile, die Aufenthaltsrume nach
außen abschließen, ein resultierendes bewertetes Gesamtschalldmm-Maß R'wres

von mindestens 35 dB aufweisen. Fenster dieser Rume müssen mindestens den
Anforderungen der Schallschutzklasse 3 entsprechen.
Das resultierende bewertete Gesamtschalldmm-Maß R'wres ist nach DIN 4109-
1:2016-07. "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen" zu ermitteln.
Die Definition der Schallschutzklassen richtet sich nach der VDI 2719 "Schall-
dmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen", Ausgabe August 1987.
Aufenthaltsrume sind nach der zweiten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes
zum Schutz gegen Fluglrm (Flugplatz-Schallschutzmaßnahmenverordnung - 2.
FIUQLSV) vom 8. September 2009 (BGBl. I S. 2992): "Wohnrume einschließlich
Wohndielen, Wohnküchen und Arbeitsrume sowie Rume, die in nicht nur
unwesentlichem Umfang zum Schlafen genutzt werden (Schlafrume), das heißt
Schlafzimmer sowie Kinder- und Jugendzimmer."

Zugnglichkeit der Normen, Richtlinien und Vorschriften
Alle Normen und Richtlinien knnen bei der Gemeinde Untermeitingen — im Rathaus
zu den ffentlichen Geschftszeiten — zusammen mit den übrigen Bebauungsplan-
unterlagen eingesehen werden.
Die genannten Normen und Richtlinien sind beim Deutschen Patentamt archivmßig
gesichert hinterlegt.
Die genannten Normen und Richtlinien sind bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin, zu
beziehen (Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin).
Die genannten Normen, Richtlinien und sonstige Vorschriften knnen auch bei der
BEKON Lrmschutz & Akustik GmbH (Morellstraße 33, 86159 Augsburg, Tel. 0821 -
34779-0) nach Voranmeldung kostenlos eingesehen werden.
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5 9 INKRAFTTRETEN
gem. 510 Abs. 3 BauGB

(1) Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung gemß & 10 Abs. 3 BauGB in
Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten ersetzt der Bebauungsplan Nr. 51 Lechpark" innerhalb seines
Geltungsbereiches den Bebauungsplan Nr. 14 Industriegebiet Il", einschließlich
seiner 1. bis 4. nderung.

(3) Ausgefertigt
Untermeitingen, derti.°_‘.20 20

Simon chropp
1. Bürgermeister
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TEXTLICHE HINWEISE UND NACHRICHTLICHE BERNAHMEN

NIEDERSCHLAGSWASSER

1.1

1.2

Unverschmutztes Niederschlagswasser
Die NiederschIagswasserfreisteIlungsverordnung (NWFreiV), die Technischen
Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das
Grundwasser (TRENGW), das DWA-Arbeitsblatt A 138 Bau und Bemessung von
Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schdlich verunreinigtem Nieder-
schlagswasser“ sowie das DWA-Merkblatt M 153 Handlungsempfehlungen zum
Umgang mit Regenwasser“ sind zu beachten.
Die Versickerung von unverschmutztem, gesammeltem Niederschlagswasser von
Dachflchen und sonstigen Flchen ist erlaubnisfrei, wenn die Anforderungen der
Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammeltem
Niederschlagswasser“ (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - NWFreiV)
sowie die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem
Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) eingehalten werden.
Die punktuelle Versickerung von Regenwasser über einen Sickerschacht ist nur
anzuwenden, wenn zwingende Gründe eine flchenhafte (z.B. Versickerungsmulden)
bzw. linienfrmige Versickerung (z.B. Rigolen oder Sickerrohre) ausschließen.
Die Eignung der Bodenverhltnisse im Bereich dieses Bauleitplanes für eine Ver-
sickerung sollte vor der Planung der Entwsserungsanlagen durch geeignete
Sachverstndige überprüft werden.
Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches Verfahren durchzuführen.
Die Unterlagen sind bei der Kreisvennaltungsbehrde einzureichen.

Verschmutztes Niederschlagswasser
Aus Gründen des Gewsserschutzes ist verschmutztes Niederschlagswasser zu
sammeln und schadlos durch Ableiten in die Misch- bzw. SchmutzwasserkanaIisation
zu beseitigen (dies gilt auch für Bereiche, die im Trennsystem entwssert werden).

Zu Klrung der Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers, also der
Feststellung, ob verschmutztes oder unverschmutztes Niederschlagswasser vorliegt,
wird die Anwendung des Merkblattes ATV-DVWK—M153 Handlungsempfehlungen
zum Umgang mit Regenwasser" der Deutschen Vereinigung für Wassewvirtschaft,
Abwasser und Abfall (ATV-DVWK) empfohlen.
Im Merkblatt DWA-M 153 werden verschiedene Behandlungsmaßnahmen typisiert
und ihnen sogenannte Durchgangswerte zugeordnet. Diese Werte dienen einer
qualitativen Reihung der Behandlungsanlagen, ein messbarer Wirkungsgrad für die
Rückhaltung oder Reinigung eines bestimmten Stoffes kann hieraus nicht abgeleitet
werden. Verschiedene Regenwasserbehandlungsanlagen mit gleichen Durchgangs-
werten knnen somit in ihrem Rückhaltevermgen z. B. für gelste Salze, organische
Verbindungen oder mineralische Sedimente sehr unterschiedlich wirken (vgl. DWA-
M 153, Kap. 6.2.1). Eine Sedimentationsanlage entfernt unter Umstnden in hohem
Maße Partikel und daran gebundene Schadstoffe. Sie bietet jedoch kaum Rückhalt
gegenüber gelsten Schadstoffen. Gemß DWA-M 153, Kap. 6.2, ist daher eine
Versickerung in Schchten, Rohren oder Rigolen ohne vorherige Reinigung durch

OPLA — Bürogemeinschaft für Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg
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B) Textliche Hinweise und nachrichtliche bernahmen

bewachsene Oberbodenpassagen oder Filteranlagen nur in begründeten Ausnahme-
fllen zulssig — auch wenn mit Regenwasserbehandlungsanlagen gemß Tabelle
A.4c (Sedimentationsanlagen) ein ausreichender Durchgangswert erreicht werden
knnte. Ergnzend Wird darauf hingewiesen, dass Behandlungsanlagen des Typs
D21 (Tabelle A.4c des DWA-M 153) nach den in Bayern gemachten Erfahrungen
i.d.R. nur Durchgangswerte bis 0,3 erreichen.

2. IMMISSIONSSCHUTZ

2.1 Landwirtschaft
Die landwirtschaftlichen Emissionen der angrenzenden landwirtschaftlich ordnungs-
gemß genutzten Flchen, die bedingt durch Erntearbeiten in regelmßigen (auch
tglich) Abstnden Lrm—, Staub-, und Geruchsemmissionen auch nach 22 Uhr
verursachen knnen, sind unentgeltlich zu dulden und hinzunehmen.

2.2 Militrflugplatz Lechfeld
Im Umfeld des Plangebietes befinden sich militrische Anlagen. Von diesen knnen
auch nachts erhebliche Lrmemissionen ausgehen. Lrmimmissionen aus diesen
sowie Lrmimmissionen aus dem militrischen Luftverkehr sind Entschdigungslos
hinzunehmen.
Beschwerden und Ersatzansprüche, die sich auf die vom Flugplatz/Flugbetrieb
ausgehenden Emissionen wie Fluglrm etc. beziehen, werden nicht anerkannt.

2.3 Staatsstraße 2027
Wegen einwirkender Staub-, Lrm- und Abgasimmissionen knnen für die Zukunft
keinerlei Entschdigungsansprüche oder sonstige Forderungen gegen die
Straßenbauverwaltung erhoben werden.

3. BAUSCHUTZBEREICH DES MILITRFLUGPLATZES LECHFELD

Sollte für die Errichtung der Gebude/Anlagen der Einsatz eines Baukrans notwendig
werden, ist hierfür gemß 5 15 i.V.m. @ 12 LuftVG die Genehmigung der militrischen
Luftfahrtbehrde erforderlich. Für die Beantragung dieser luftrechtlichen
Genehmigung werden folgende Angaben bentigt:

Lageplan und Koordinaten im Koordinatensystem WGS 84
(geographische Daten Grad/Min.!3ek.) des Kranstandortes
Maximale Arbeitshhe in m über Grund und über NN

— Standzeit

Die Genehmigung ist vom Bauherrn rechtzeitig vor Baubeginn (mindestens 3
Wochen vorher) bei der militrischen Luftfahrtbehrde zu beantragen.
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4. DENKMALSCHUTZ

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmler unterliegen der Meldepflicht an das
bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehrde
gemß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG.

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG:
Wer Bodendenkmler auindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren
Denkmalschutzbehrde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur
Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks
sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben.
Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den
Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhltnisses teil,
so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der
Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG:
Die aufgefundenen Gegenstnde und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer
Woche nach der Anzeige unverndert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmal-
schutzbehrde die Gegenstnde vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten
gestattet.
Treten bei 0. g. Maßnahme Bodendenkmler auf, sind diese unverzüglich gem. 0. g.
Art. 8 BayDSchG zu melden und eine Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutz-
behrde und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege vorzunehmen. Ein Mit-
arbeiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege führt anschließend die
Denkmalfeststellung durch. Die so identifizierten Bodendenkmler sind fachlich
qualifiziert aufzunehmen, zu dokumentieren und auszugraben. Der so entstandene
denkmalpflegerische Mehraufwand wird durch die Beauftragung einer fachlich
qualifizierten Grabungsfirma durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege
übernommen.

ALTLASTEN UND VORSORGENDER BODENSCHUTZ

Altablagerungen, Altstandorte und Altlasten sind im Plangebiet nicht bekannt.
Bei Erdarbeiten ist generell darauf zu achten, ob evtl. künstliche Auffüllungen, Altab-
lagerungen o. . angetroffen werden. In diesem Fall ist umgehend das Landratsamt
einzuschalten. das alle weiteren erforderlichen Schritte in die Wege leitet.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Bden mit von Natur aus erhhten
Schadstoffgehalten (geogene Bodenbelastungen) vorliegen, welche zu zustzlichen
Kosten bei der Verwertung/Entsorgung führen knnen. Wir empfehlen daher vor-
sorglich Bodenuntersuchungen durchzuführen. Das Landratsamt ist von festge-
stellten geogenen Bodenbelastungen in Kenntnis zu setzen
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